
 
 
 

6. Satzung zur Änderung 
der Satzung über die Benutzung 

von Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünften 
vom 30. Januar 1996 

 
 
 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 3. 
Oktober 1983 (GBl. Seite 578) mit den jeweils gültigen Änderungen in Verbindung mit den §§ 2, 8 
Abs. 2 und 13 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Magstadt am 02. Dezember 2008 in öffentlicher Sitzung folgende Satzung 
beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
Die Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünften vom 30. Januar 
1996 in der Fassung vom 31. Januar 2006 wird wie folgt geändert: 
 
§ 13 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
Die Benutzungsgebühr beträgt je qm Wohnfläche und Kalendermonat: 
 

1. im Gebäude Hutwiesenstr. 11    6,80 € 
2. im Gebäude Zeilweg 3     6,80 € 

 
Artikel 2 

 
Die Satzung tritt am 01. Januar 2009 in Kraft. 
 
 
Magstadt, den 03. Dezember 2008  
 
 
gez. Dr. Hans-Ulrich Merz 
Bürgermeister 


